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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Ihr Interesse an unseren Gothaer-Produkten freut uns sehr.

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden 

• die Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen Gothaer Privat
• und die gesetzlichen Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen 
sind im Antrag sowie im Versicherungsschein beschrieben. 

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z.B. Ver
sicherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auch immer die weibliche Bezeichnung 
mit gemeint. Bei Verwendung der persönlichen Fürwörter "Sie" oder "Ihr" sind ggf. auch ju
ristische Personen oder Personenmehrheiten als Versicherungsnehmer gemeint. 

Sofern in Schreiben, allgemeinen Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheinen, 
Rechnungen, Mahnungen usw. der Begriff "Beitrag" verwand wird, wird dieser gleichlau
tend/synonym für den Begriff "Prämie" gebraucht.

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr/e Berater*in gerne zur Verfügung. 

Ihre
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
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Allgemeine Kundeninformationen

Gesellschaftsangaben Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform Aktiengesellschaft
Registergericht und Registernummer Amtsgericht Köln, HRB 21433
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 122786654
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates Prof. Dr. Werner Görg
Vorstand Thomas Bischof (Vorsitzender)

Oliver Brüß
Dr. Mathias Bühring-Uhle
Harald Ingo Epple
Michael Kurtenbach
Oliver Schoeller

 
Ladungsfähige Anschrift Postanschrift 50598 Köln

Hausanschrift Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Niederlassung im EU-Gebiet 
und dortige Vertreter

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Niederlassung für Frankreich 2 Quai Kléber F-67000 Strasbourg

Hauptbevollmächtigter Claude Ketterle

Hauptgeschäftstätigkeit Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum 
Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung berechtigt. 

Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent
scheiden kann.

Informationen zur
Versicherungsleistung
und zur Gesamtprämie

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versiche
rungsleistungen sowie die Gesamtprämie (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen 
bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingun
gen bzw. in unserem Vorschlag genannt.

Ansprechpartner zur 
außergerichtlichen Schlichtung

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal 
nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an

• Gothaer Beschwerde-
management

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
50598 Köln
Internet: www.gothaer.de/privatkunden/kontakt-privatkunden/beschwerdemanagement.htm
Mail: beschwerde@gothaer.de
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Bei
legung von Streitigkeiten:

• Versicherungsombudsmann Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, 
wird durch diese Institutionen nicht berührt.

Gültigkeitsdauer von
Vorschlägen und sonstigen
vorvertraglichen Angaben

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen ha
ben eine befristete Gültigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschü
ren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen Preisangaben. 
Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier 
Wochen nach Veröffentlichung.
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Bindefrist Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden.

Zustandekommen
des Vertrages

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annah
meerklärung oder durch Übersendung des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ih
rem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffe
nen Vereinbarungen sind diese - einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen - in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt.

Beginn des
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu den im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkten, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins be
zahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, son
dern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt und 
Versicherungsbedingungen enthalten.

Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem da
rin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbe
sondere nach endgültige Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungs
scheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wieder
um einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 ausgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Gothaer 
Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln.

Widerrufs-
folgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt ha
ben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf 
die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei han
delt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. 
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beiträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider
rufs, zu erstatten. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirk
same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere
Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 
vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Fol
genden im Einzelnen aufgeführt:
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden 

soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver
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tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informatio
nen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit 

der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prä

mien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versicherungsver
träge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundla
gen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits

dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 

Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein 
soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs ge
gebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließ
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein
schließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgeho
benen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Auf
sichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung 

Weitere wichtige Hinweise für 
den Fall eines Widerrufs

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weni
ger als einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des 
Widerrufs bei uns.

Widerrufen Sie Ihren Änderungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.

Laufzeit, Mindestlaufzeit Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Informationsblatt zu Versi
cherungsprodukten.

Beendigung des Vertrages Einzelheiten entnehmen Sie dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und den Versiche
rungsbedingungen.

Anwendbares Recht/
Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; das gilt sowohl für die Aufnahme der Beziehungen 
zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages als auch für den Versicherungsvertrag selbst. An
sprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. an Ihrem ge
wöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. Landgericht in Köln (Sitz der Gesellschaft) gel
tend machen.

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher 
Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden.
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Zahlweise  

• Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ab
lauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

• Folgebeitrag Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt wird.

• SEPA-Lastschrift-Mandat Ist mit Ihnen die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, 
wenn die Prämie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Fällig
keitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

• Zahlweise Sie können mit uns grundsätzlich jährliche, 1/2-jährliche, 1/4-jährliche oder monatliche Prämienzah-
lung vereinbaren, wobei wir für 1/2-jährliche, 1/4-jährliche oder monatliche Prämienzahlung einen Zu
schlag verlangen können.
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Versicherungsbedingungen Gothaer Privat

Teil A - Allgemeine Versicherungsbedingungen Gothaer Privat
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Teil B - Produktbezogene Bedingungen Gothaer Privat

Der Teil A - Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen bildet mit dem Teil B - Produktbezogene Bedingungen die Vertragsgrundlagen 
für die jeweils rechtlich selbstständige Versicherung Ihres Gothaer Privat-Vertrags.
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Teil A - Allgemeine Versicherungsbedingungen Gothaer Privat

§ 1 
Vertragsgrundlagen, rechtlich
selbstständige Verträge

Vertragsgrundlagen sind

• der Versicherungsantrag 
• der Versicherungsschein
• Teil A – Allgemeine Versicherungsbedingungen Gothaer Privat
• die gesetzlichen Vorschiften, soweit in den jeweils geltenden Versicherungsbedingungen nichts 

Abweichendes vereinbart ist.

Zusätzliche Vertragsgrundlagen für jede vereinbarte Versicherung sind: 

• Teil B - Produktbezogene Bedingungen
• Teil C - Besondere Bedingungen (je nach individueller Vereinbarung)

Die vereinbarten Versicherungen bilden jeweils rechtlich selbstständige Versicherungsverträge. 

§ 2 
Beginn des
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich im Sinne von § 4.1 zahlen.
 

§ 3
Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Dauer des Vertrages 
länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Dauer des Vertrages kürzer als ein Jahr, entspricht die Versi
cherungsperiode der Dauer des Vertrages.

3.1 Beitragszahlung
Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der im Voraus zu zahlen ist. Wenn Sie mit uns eine Raten
zahlung (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) vereinbart haben, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

3.2 Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

§ 4
Fälligkeit des Erst- oder
Einmalbeitrags, Folgen
verspäteter Zahlung oder
Nichtzahlung

4.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn Sie nichts Anderes mit uns vereinbart haben – 
unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins und der 
Zahlungsaufforderung fällig. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

4.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Sie zahlen den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt. In diesem Fall beginnt der Versicherungsschutz erst ab dem späteren Zeitpunkt. 
Voraussetzung hierfür ist, dass wir Sie durch

• eine gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail oder Brief) oder
• einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein

auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Das gilt nicht, wenn Sie die Nichtzah
lung des Beitrags nicht zu vertreten haben.

4.3 Rücktritt
Sie zahlen den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig. In diesem Fall können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht bezahlt ist. Wir können nicht zurücktre
ten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. Im Fal
le eines Rücktritts sind wir berechtigt, eine Geschäftsgebühr zu verlangen.

§ 5
Fälligkeit des Folgebeitrags,
Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung

5.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden grundsätzlich jeweils am Ersten des Monats fällig, für dessen Zeit
raum der Beitrag geleistet werden soll. Der Zeitraum ist abhängig von der vereinbarten Zah
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lungsweise.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

5.2 Verzug
Sie zahlen einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig. In diesem Fall geraten Sie, auch ohne Mah
nung in Verzug.

Dies gilt nur, wenn Sie die verspätete Zahlung verschuldet haben.

Sie sind mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug. In diesem Fall können wir Ersatz für 
den Schaden verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist.

5.3 Zahlungsfrist 
Sie zahlen einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig. In diesem Fall können wir Ihnen auf Ihre Kos
ten eine Zahlungsfrist setzen. Darüber müssen wir Sie in Textform (z.B. E-Mail oder Brief) in
formieren. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.

Unsere Aufforderung zur Zahlung ist nur dann wirksam, wenn wir Sie je Vertrag über folgen
de Punkte informieren:

• den ausstehenden Beitrag
• die Zinsen
• die Kosten
• die rechtlichen Folgen, die mit dem Überschreiten der Frist verbunden sind. 

Die rechtlichen Folgen sind:

• wir sind leistungsfrei 
• wir haben das Recht zur Kündigung des Vertrages.

5.4 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung
Nach Ablauf der Zahlungsfrist haben Sie den angemahnten Betrag nicht bezahlt. In 
diesem Fall

• besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz.
• können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten.

Zahlen Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem Ablauf der Zahlungs
frist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz.

5.5 Rechtzeitige Zahlung bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat
Wir haben mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart. In diesem Fall 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 

• der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
• Sie der Einziehung nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht ein
gezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen.

Haben Sie es zu vertreten, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig eine Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Werden durch Kreditinstitute Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
bei uns erhoben, sind diese von Ihnen als Verzugsschaden zu zahlen.

Sie sind zur Zahlung erst dann verpflichtet, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert ha
ben. 

§ 6
Teilzahlung und Folgen bei
verspäteter Zahlung

Haben wir mit Ihnen die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden 
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Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind.

Ferner können wir von Ihnen für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 7
Verrechnungsklausel

7.1 Bei einer Zahlung des Beitrags 
• haben Sie nicht ausdrücklich angegeben, wofür die Zahlung bestimmt ist.
• Die Zahlungsbestimmung lässt sich auch aus den Umständen nicht ableiten. 

Gleichzeitig sind Beiträge aus mehreren Versicherungsverträgen fällig. 

In diesem Fall erfolgt die Verrechnung eines an uns gezahlten Betrags mit fälligen Beiträgen 
zunächst auf denjenigen Vertrag, für den aufgrund der Rechtsfolgen der §§ 37, 38 VVG kein 
Versicherungsschutz besteht.

7.2 Verbleibt nach der unter § 7.1 beschriebenen Verrechnung aus dem gezahlten Beitrag noch 
ein Restbetrag oder lag zum Zeitpunkt der Beitragszahlung kein Zahlungsrückstand im Sin
ne der §§ 37, 38 VVG vor, erfolgt die Verrechnung des Beitrags in folgender Reihenfolge:
 
• Privathaftpflichtversicherung
• Tierhalterhaftpflichtversicherung
• Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
• Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
• Wohngebäudeversicherung
• Hausratversicherung
• Unfallversicherung

Maßgeblich ist dabei, dass durch die vorgenannte Verrechnung offene Beiträge eines oder 
mehrerer der vorstehenden Versicherungsverträge vollständig ausgeglichen werden können.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, 
der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.

§ 8
Dauer und Ende der Verträge,
Kündigung

8.1 Dauer und Ende des Vertrags 

8.1.1 Vertragsdauer 
Jeder rechtlich selbstständige Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit
raum abgeschlossen.

8.1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um je
weils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können so
wohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen.

8.1.3 Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehe
nen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. Ihre Kündi
gung muss uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah
res zugehen. 

8.2 Kündigung nach Versicherungsfall

8.2.1 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt des Versicherungsfalls können sowohl Sie als auch wir den Versi
cherungsvertrag kündigen. 

Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündi
gung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. 
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Abweichende Regelungen zum Kündigungsrecht können sich, aus den Produktbezo
genen Bedingungen zum jeweils rechtlich selbstständigen Vertrag (Teil B) ergeben.

8.2.2 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
Kündigen Sie in Ihrer Eigenschaft als Versicherungsnehmer, wird Ihre Kündigung so
fort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kün
digung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des laufenden Ver
sicherungsjahres, wirksam wird.

8.2.3 Kündigung durch den Versicherer
Unsere Kündigung wird einen Monat nach dem Zugang bei Ihnen wirksam.

§ 9
Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers

9.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 

9.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben zu gefahrerheblichen Umständen
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrer
heblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und voll
ständig anzuzeigen. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir

• nach Ihrer Vertragserklärung,
• aber noch vor Vertragsannahme

in Textform stellen.

Wenn ein Vertreter die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie beantwortet und 
wenn er den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behan
delt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

9.1.2 Mögliche Folgen einer Verletzung der Vorvertraglichen Anzeigepflicht
Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann erhebliche Auswirkungen auf Ihren Versicherungs
schutz haben. Wir können in einem solchen Fall

• vom Vertrag zurücktreten,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Rücktritt:
Bei unvollständigen und unrichtigen Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
können wir vom Vertrag zurücktreten. 

Kein Rücktrittsrecht besteht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die un
vollständigen oder unrichtigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge
macht haben.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht können wir nicht zurücktreten. Da
für müssen Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange
zeigten gefahrerheblichen Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen (z.B. hö
herer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz) geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts haben Sie auch für die Vergangenheit keinen Versicherungs
schutz.

Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurücktreten, bleibt unsere Leistungs
pflicht unter folgender Voraussetzung bestehen:
Sie weisen nach, dass der unvollständig oder unrichtige angezeigte Umstand
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• weder für den Eintritt, die Feststellung oder den Umfang des Versicherungsfalls,
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich 

war. 

Wird die Anzeigepflicht jedoch arglistig verletzt, besteht auch in diesem Fall kein Ver
sicherungsschutz. 

Im Fall des Rücktritts steht uns der Teil des Beitrags zu, der der abgelaufenen Ver
tragszeit bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung entspricht.

Kündigung:
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nur leicht fahrlässig oder schuldlos, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, das wir den Ver
trag auch 

• bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände zu gleichen Be
dingungen

• zu anderen Bedingungen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche
rungsschutz) 

geschlossen hätten.

Vertragsänderung:
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag zu anderen Bedin
gungen z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen hin rückwirkend Be
standteil des Vertrags.

Bei einer unverschuldeten Anzeigepflichtverletzung, werden die anderen Bedingun
gen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Bestandteil des Vertrags.

Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung erhal
ten haben, fristlos kündigen, wenn

• wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10% erhöhen 
oder

• wir die Absicherung der Gefahr für einen nicht angezeigten Umstand ausschlie
ßen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Änderung des Vertrags hin
weisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte:
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Änderung des Vertrags stehen 
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben. 

Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Änderung des Vertrages, 
wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Änderung des Ver
trags nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen.

Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände ange
ben, wenn für diese die Monatsfrist noch nicht verstrichen ist.

Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum Rück
tritt, zur Kündigung oder zur Änderung des Vertrags. Ist der Versicherungsfall vor Ab
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lauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend 
machen.

Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist zehn 
Jahre.

Anfechtung:
Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des 
Vertrags durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beein
flusst worden ist.

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrags zu, der der abgelaufenen Ver
tragszeit bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung entspricht.

Erweiterung des Versicherungsschutzes
Die vorherigen Absätze gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nachträglich er
weitert wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.

§ 10
Verjährung

10.1 Gesetzliche Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

10.2 Aussetzung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht worden, ist die Ver
jährung gehemmt. Dies gilt von der Geltendmachung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen un
sere Entscheidung in Textform zugeht.

§ 11
Örtlich zuständiges Gericht

11.1 Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zuständig:

• das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die für Ihren 
Vertrag zuständig ist.

• das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts.

Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufent
halt ins Ausland, ist das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder Niederlassung zustän
dig.

11.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres Wohnorts oder, 
wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän
dig.

Ist uns Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt, ist das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, zustän
dig.

§ 12
Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderung

12.1 Anzeigen und Willenserklärungen 
Anzeigen oder Erklärungen sollen an folgende Stellen gerichtet werden:

• an unsere Hauptverwaltung oder
• an die Geschäftsstelle, die für Sie zuständig ist. Welche Geschäftsstelle dies ist, ergibt 

sich aus Ihrem Versicherungsschein oder aus dessen Nachträgen.

12.2 Anschriftenänderung
Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns mitteilen.

Wenn Sie dies nicht tun und wir Ihnen gegenüber eine Willenserklärung abgeben wollen, gilt 
Folgendes:

Unsere Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung als zugegangen, wenn wir sie per Ein
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schreiben an Ihre letzte uns bekannte Anschrift geschickt haben.

Das gilt auch, wenn Sie uns eine Änderung Ihres Namens nicht mitteilen.

§ 13
Anzuwendendes Recht

Für die rechtlich selbstständigen Verträge gilt deutsches Recht.
 

§ 14
Embargobestimmung

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, so
weit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub
lik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinig
ten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Informationen zu den Gothaer Extra-Services

Als Kunde der Gothaer profitieren Sie von zahlreichen Informations- und Soforthilfeleistungen rund um die Themen Auto, Reise sowie 
Haus und Wohnung. Das Gothaer Service-Telefon 0800 4464000 steht Ihnen hierfür an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfü
gung. Die im Folgenden aufgeführten Extra-Services sind kostenfrei für Sie.

Extra-Services
für unterwegs

Unterwegs und auf Reisen kann viel passieren. Und das nicht nur mit dem Auto. So individuell, wie es 
Ihre Situation erfordert, versuchen wir, Ihnen zu helfen – schnell und zuverlässig. Einige Beispiele:

Services bei Fahrzeug-Ausfall - Damit Sie weiter kommen, wenn Sie einmal liegen bleiben.
Wir helfen Ihnen:
• Vermitteln von Pannenhilfs-, Abschlepp- und Bergungsdiensten
• Nennen von KFZ-Werkstätten
• Organisieren des KFZ-Rücktransports (inkl. Pick-up-Service)

Traveller-Services - Damit Sie Ihre schönsten Wochen im Jahr sicher genießen können.
Wir helfen Ihnen:
• Telefonische Dolmetscherdienste
• Telefonische Reiseberatung (Impf-, Gesundheits-, Devisen- und Aufenthaltsbestimmungen)
• Nennen und Vermitteln von Hotelunterkünften, Mietwagenstationen, Dolmetschern und Rechtsan

wälten im In- und Ausland
• Organisieren einer (vorzeitigen Heim- bzw. verspäteten An-) Reise
• Nennen und Einschalten von Botschaften und Konsulaten bei Notfällen im Ausland
• Hilfe bei der Ersatzbeschaffung von Pässen, Führerschein etc. und bei der Kreditkartensperrung

Gesundheits-Services - Damit Sie gut versorgt sind.
Wir helfen Ihnen:
• Nennen von qualifizierten Ärzten und Krankenhäusern im In- und Ausland, Rehakliniken etc.
• Gespräche vermitteln zwischen behandelndem Arzt und Hausarzt
• Besorgen und Versenden von lebenswichtigen Medikamenten, Brillen und medizinischen Hilfsmit

teln
• Organisieren von Überführungen und Bestattungen, inkl. Abwickeln aller Formalitäten im Ausland

Die Kosten für die vermittelten Leistungen wie z. B. Medikamente oder Bahnfahrkarten werden nicht 
übernommen.

Extra-Services
für Ihr Zuhause

Sie haben sich ausgesperrt? Oder brauchen Sie einfach für eine Renovierung einen Handwerker? Es 
gibt viele Situationen, bei denen wir Sie unterstützen können – schnell und qualifiziert.

Handwerker-Services - Wir vermitteln Ihnen:
• Dachdecker
• Elektro-, Gas- und Wasserinstallateure
• Gebäudereiniger
• Glaser
• Maler
• Maurer
• Rundfunk- und Fernsehtechniker
• Raumausstatter
• Tischler

Dienstleister-Services - Wir vermitteln Ihnen:
• Brand- und Wasserreinigung
• Experten für Alarmanlagen und Stahlschränke
• Wach- und Sicherheitsdienst, Haushüter 
• Hotel
• Reinigung/Reparatur von Orientteppichen, Gemälden und Antiquitäten
• Sachverständige
• Schlüsseldienst
• Spedition und Möbelpacker

Die Kosten für die jeweiligen Handwerker und Dienstleister werden übernommen, wenn ein Anspruch 
auf Leistungen im Schadenfall besteht




